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 Veröffentlicht am 06.05.1954

Norm

ABGB §865

EntmO §1

Rechtssatz

Wer zwar noch nicht an Paranoia querulans leidet, aber auch derzeit von einer stark überbetonten überwertigen Idee

rechtlicher Benachteiligung erfaßt ist, die dazu führt, daß er mit seinen zuständigen Behörden stets in Kon:ikt gerät

und Ablehnungsanträge einbringt, die ganz unbegründet auf politische Motive gestützt werden, ist derzeit in seiner

Handlungs- und Urteilsfähigkeit beschränkt, sodaß er nicht imstande ist, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen.
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